
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Feststellung des Jahresabschlusses der 
Gemeinde Unlingen zum 31. Dezember 2023 

 

Aufgrund § 95 in Verbindung mit § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) wird der Beschluss des 
Gemeinderats vom 21. Juli 2025 zur Feststellung des Jahresabschlusses der 
Gemeinde Unlingen zum 31. Dezember 2023 hiermit öffentlich bekannt gemacht: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 
 

 
Der Jahresabschluss 2023 einschließlich Rechenschaftsbericht und Anlagen liegt in 
der Zeit von Mittwoch, 23. Juli 2025 bis einschließlich Donnerstag, 31. Juli 2025 
gemäß § 95 b Gemeindeordnung für Baden-Württemberg im Rathaus Unlingen, 
Kirchgasse 11, Kämmereiamt, Herr Kopp, zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 

Unlingen, den 23. Juli 2025 
 

gez. Hinz 
Bürgermeister 
 
 

Auf der Homepage der Gemeinde Unlingen bereitgestellt am 23.07.2025 

 

Sonder-

ergebnis

Ordentliches 

Ergebnis
Vorjahr

zw eitvoran-

gegangenen 

 Jahr

drittvoran-

gegangenen 

 Jahr

ordentlichen 

Ergebnisses

Sonderer-

gebnisses

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw . Anfangsbestände 491.471,84 -481.410,65 0,00 0,00 0,00 13.490,39 103.624,37 20.634.646,69

2
Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem 

ordentlichen Ergebnis
0,00 0,00 0,00 0,00

3

Zuführung eines Überschusses des ordentlichen 

Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des 

ordentlichen Ergebnisses

0,00 0,00

4

Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen 

Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 

des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts

0,00 0,00

5

Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen 

Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus 

Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

13.490,39 -13.490,39

6

Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen 

Ergebnisses durch einen Überschuss des 

Sonderergebnisses

-467.920,26 467.920,26

7
Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses 

zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
-23.551,58 23.551,58

8

Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses 

durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen 

des Sonderergebnisses

0,00 0,00

9

Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen 

Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus 

Überschüssen des Sonderergebnisses

0,00 0,00

10

Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen 

Ergebnisses des Haushaltsjahres sow ie aus Vorjahren 

in das Folgejahr

0,00 0,00 0,00

11
Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr 

vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital
0,00 0,00

12
Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses 

mit dem Basiskapital
0,00 0,00

13 vorläufige Endbestände 0,00 127.175,95 20.634.646,69

14
Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das 

Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO
0,00 0,00 0,00

15
Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund 

von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz
0,00

16
Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen 

und des Fehlbetragsvortrags
0,00 0,00 0,00 0,00 127.175,95 20.634.646,69

Stufen der Ergebnisverwendung und des 

Haushaltsausgleichs

Ergebnis des 

Haushaltsjahres

vorgetragene Fehlbeträge des 

ordentlichen Ergebnisses aus 

dem

Rücklagen aus 

Überschüssen des

Basiskapital

€
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